Berechnungsbogen

	zum Bauantrag vom
	     

	Bauvorhaben:
	     

	Bauherr
	     

	Baugrundstück:
	Fl.Nr.      
	Gemarkung:      


A.
Grundstücksfläche

1. 
Ermittlung der anrechenbaren Grundstücksfläche

a) tatsächliche Größe des Baugrundstückes 

	(lt. Katasterauszug)
	      m²


b) bei einer Grundstückstiefe von mehr als 45 m²

(Punkt 3 der Festsetzungen)

	       m
	x
	45  m
	=
	       m²

	(Grundstücksbreite)
	
	(Grundstückstiefe)
	
	(max. anrechenbare  Grundstücksfläche)


c) für das Baugrundstück tatsächlich anrechenbare 

	Grundstücksfläche
	      m²


2. nur bei einem Bauvorhaben „Doppelhaus“ ausfüllen:

Die Mindestgrundstücksgröße für ein Doppelhaus  (700 m²)   ist
 FORMCHECKBOX 

erfüllt   

(siehe Punkt. 21 der Festsetzungen)
 FORMCHECKBOX 

nicht erfüllt.

B. 
Wohneinheiten  (Punkt 1, 22  und 71 der Festsetzungen)

1. 
Berechnung der höchstzulässigen Wohneinheiten:

	       m²
	:
	350 m² / Wohneinheit
	=
	     
	Wohneinheiten

	anrechenbare Grund-stücksfläche (sh. A. 1c)
   
	


	2. auf dem Grundstück bereits vorhandene Wohneinheiten:
	     
	Wohneinheiten


	3. mit dem o.g. Bauvorhaben vorgesehene neue Wohneinheiten:
	     
	Wohneinheiten


C. 
Geschossflächenzahl (GFZ)  
(Punkt 41, 43 u. 5 der Festsetzungen)
Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln.

Nach Art. 2 Abs. 5 BayBO sind Vollgeschosse, Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche.

Auf die Geschossflächenzahl angerechnet werden die Flächen von Aufenthaltsräumen auch in anderen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppen-räume unter Einbeziehung der Umfassungswände (§ 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 

(siehe hierzu Punkt 5 der Festsetzungen).


1. Berechnung der Geschossfläche:


Geschossfläche

	a) Geschossfläche in allen Vollgeschossen:

(Berechnung auf separaten Blatt)
	      m²

	b) Geschossfläche in anderen Geschossen:

(Berechnung auf separaten Blatt)
	      m²

	c) bereits auf dem Grundstück vorhandene Geschossfläche:
	       m²

	d) gesamte Geschossfläche
	                                                         m²


2. Berechnung der Geschossflächenzahl

	      m²
	:
	       m²
	=
	     

	Gesamtgeschossfläche  

(siehe C.1.d)
	
	anrechenbare Grundstücksfläche (sh. A.1.c)
	
	GFZ

( ≤ 0,50 )


D. Grundflächenzahl (GRZ) 

(Punkt. 42 u. 43 der Festsetzungen)

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Zulässige Grundfläche ist der errechnete Anteil des Baugrundstückes, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die anrechenbare Fläche des Bau-grundstückes (siehe A.1.c dieses Berechnungsbogens) maßgebend. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i. S. v. § 14 BauNV und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzu-rechnen (§ 19 BauNV).

Eine Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO wird nicht zugelassen  (sh. Punkt . 4 Satz 3 der Festsetzungen)

1.    Berechnung der Grundfläche

	a)  Grundfläche des Gebäudes

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	b)  Grundfläche der Garage(n)

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	c)  Grundfläche der Stellplätze

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	d)  Grundfläche der Zufahrt(en)

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	e)  Nebenanlagen i. S. v. § 14 BauNV

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	f)  bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bauvorhaben lediglich unterbaut wird

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	g) auf dem Grundstück bereits vorhandene Gebäude 

(Berechnung auf separatem Blatt)
	      m²

	h) Gesamte Grundfläche
	      m²


2. Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ)

	      m²
	:
	      m²
	=
	     

	Gesamte Grundfläche    (sh. D.1.h.)
	
	anrechenbare Grundstücksfläche (sh. A.1.c)
	
	GRZ

( ≤ 0,45 )


E. 
Kfz-Stellplätze 

(Punkt 6 der Festsetzungen)

Pro neugeschaffener Wohneinheit sind auf dem Grundstück mindestens zwei neue Stellplätze herzustellen und vorzuhalten. 

Für andere Nutzungen als „Wohnen“ richtet sich die Anzahl der erforderlichen Stellplätze nach den „Richtzahlen für den Stellplatzbedarf“ gemäß Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Inneren vom 12. Februar 1978 (MABl. 1978 S. 181).

1. 
Auf dem Baugrundstück bereits vorhandene Kfz-Stellplätze

	a)
	Wohneinheiten:
	     

	b)
	Stellplätze:
	     


2. Berechnung der neu zu errichtenden Stellplätze

	a)
	durch das Bauvorhaben geplante (neue) Wohneinheiten:
	     
	

	
	
	neue Wohneinheiten  x   2 Stellplätze         =
	     
	Stellplätze

	b)
	sonstige Stellplätze (Punkt 64 der Festsetzungen)
	     
	Stellplätze


3. Stellplätze gemäß Bauantrag

	Im Bauantrag vorgesehene Stellplätze:
	     

	- davon oberirdische Stellplätze:
	     


F. 
Abstand der Garagen zur Straße bzw. Geh- und Radweg

(siehe Punkt 6 Satz 5 der Festsetzungen)

	Die Garage(n) liegt/liegen
	     
	m

	 FORMCHECKBOX 

	hinter der Straßenbegrenzungslinie     

	 FORMCHECKBOX 

	hinter dem vorhandenen Gehweg / Radweg


G. 
Zusätzlich für Bauvorhaben in „zweiter Reihe“

(siehe Punkt 7 Satz 3 der Festsetzungen)

Die Zufahrt zum Baugrundstück in „zweiter Reihe“ weist eine Mindestbreite von insgesamt       m auf.

	
	
	

	Ort, Datum
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